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► Nr.  VO/2024/13340
öffentlich

Lübeck, 04.06.2024
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
3.370 - Feuerwehr

Bearbeitung: Sebastian Lemsky (E-Mail: sebastian.lemsky@luebeck.de Telefon: 122 - 3517)

Aufwandsentschädigungen / Ehrenamtsförderung für die frei-
willigen Feuerwehren
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

11.11.2024 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
19.11.2024 Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und 

Ordnung
Öffentlich zur Vorberatung

26.11.2024 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
28.11.2024 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Zur Anerkennung des gesellschaftlichen Engagements der Freiwilligen Feuerwehr in der 
Hansestadt Lübeck beschließt die Bürgerschaft das für 2024 und 2025 umzusetzende nach-
folgende Konzept:

1. Die in der Haushaltssitzung der Bürgerschaft am 28.09.2023 beschlossene Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 170.000 € wird bis zum 31.12.2024 (bzw. für 
das Jahr 2025 bis zum 31.12.2025) an die Kameradschaftskassen der Freiwilligen 
Feuerwehren ausgezahlt. 

2. Die Auszahlung an die Kameradschaftskassen der 22 Ortswehren erfolgt in den 
Jahren 2024 und 2025 auf Grundlage der Anzahl der aktiven Mitglieder zum 
Stichtag 31.12. des jeweiligen Vorjahres. Die Mitgliederversammlungen der jewei-
ligen Ortswehren beschließen über die Verwendung der Mittel. 

3. Die Umsetzung wird nach spätestens einem Jahr evaluiert und der Bürgerschaft 
berichtet. Entsprechend der Haushaltslage ist eine Fortführung dieser Zahlung 
über das Haushaltsjahr 2025 hinaus vorgesehen. 

Beschlusstext zur Bekanntgabe im öffentlichen Teil:
(nur bei nichtöffentlichen Vorlagen)

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201 – Haushalt und Steuerung Zustimmung
1.300 – Recht keine rechtlichen Bedenken
3.030 – Fachbereichscontrolling FB 3 Zustimmung
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Besondere Belange von Kindern und Ju-
gendlichen werden nicht berührt

Die Maßnahme ist: neu
X freiwillig

vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: X Ja (Anlage 1)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

entfällt

Begründung:
Mit Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2024 (VO/2023/12437-02-01) hat die Bürger-
schaft den Bürgermeister beauftragt, ein Konzept für die Einführung von Aufwandsentschä-
digungen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren (sog. „Stiefelgeld“) zu entwickeln.

Auch für den Haushalt 2025 erfolgte ein entsprechender Haushaltsbegleitbeschluss 
(VO/2024/13494-01-01), mit dem auch eine Verstetigung dieser Aufwandsentschädigungen 
beschlossen wurde.

Mit Einführung dieser Aufwandsentschädigung soll dem Umstand Rechnung getragen wer-
den, dass die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren ein wesentlicher, unverzichtbarer Bau-
stein des Brandschutzes sind und mit dem geleisteten gesellschaftlichen Engagement ein 
erheblicher Beitrag zur Sicherheit in Lübeck geleistet wird.

Auf Grundlage des o. g. Haushaltsbegleitbeschlusses wurde durch den Stadtfeuerwehrver-
band und die 22 Lübecker Freiwilligen Feuerwehren über Möglichkeiten der Umsetzung be-
raten. Grundlage für die Beratungen waren gängige Lösungen anderer Gemeinden. Hierbei 
wurden die Vor- und Nachteile der entsprechenden Lösungen ausführlich bewertet.

Folgende Möglichkeiten wurden dabei näher betrachtet:

1. Auszahlung einer Pauschale an alle Mitglieder des aktiven Dienstes
Die Auszahlung einer Pauschale an alle Mitglieder des aktiven Dienstes wäre zwar 
eine verwaltungseinfache Lösung, würde allerdings nicht alle Leistungen würdigen. 
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Die Feuerwehrarbeit ist sehr facettenreich und wird u. a. auch von Mitgliedern außer-
halb der aktiven Abteilung geleistet. Beispielhaft seien hier die Arbeiten an Gebäuden 
und Grünanlagen genannt, die häufig auch durch Mitglieder der Ehrenabteilung 
wahrgenommen werden. Auch die Mitglieder der Verwaltungsabteilungen, die in eini-
gen Wehren bereits vorhanden sind, tragen zur Entlastung der aktiven Wehr bei.

2. Auszahlung eines Festbetrages pro Einsatz
Eine Auszahlung allein auf Grundlage der Einsatzbeteiligung würde die Notwendig-
keit der Fort- und Weiterbildung sowie oben genannter zusätzlicher Leistungen nicht 
berücksichtigen. Hinzu kommt, dass sich die Einsatzzahlen der Wehren stark unter-
scheiden, so dass eine Auszahlung an die aktiven Mitglieder auf Grundlage der Ein-
sätze zu einem Ungleichgewicht innerhalb der Feuerwehr Lübeck führen würde.

3. Auszahlung eines Festbetrages pro Einsatz und/oder Übung
Auch die Durchführung des Dienstbetriebes erfolgt in den Wehren sehr unterschied-
lich. Tätigkeiten und Engagement, das über den Dienstbetrieb hinausgeht, könnte so 
nicht berücksichtigt werden. Des Weiteren wird durch die Erfassung und anschlie-
ßende Abrechnung der Einsätze und Übungen ein erhöhter bürokratischer Aufwand 
befürchtet.  

4. Auszahlung eines Pauschalbetrages auf Grundlage der Mitgliederstärke an die Weh-
ren zur weiteren Verwendung 
Aufgrund der verschiedenen Bedürfnisse, Strukturen und Sichtweisen sowie vielfälti-
ger Wünsche der einzelnen Wehren, ist eine einheitliche Lösung für alle Wehren 
nicht zu erzielen. Durch die Zahlung eines Zuschusses an die Kameradschafts-
kassen, könnten die Wehren die Ehrenamtsförderung an den Dienst- und Einsatzbe-
trieb eigenständig anpassen. 

Die Wehrführungen haben sich nach intensiver Diskussion der Vor- und Nachteile für die 
Auszahlung eines Pauschalbetrages an die Ortswehren zur weiteren Verwendung entschie-
den, da diese die maximale Flexibilität für die Ortswehren bei relativ geringem Verwaltungs-
aufwand beinhaltet und zusätzlich eine individuelle Förderung ermöglicht. 

Im Anschluss folgten in den 22 Ortswehren wehrinterne Beratungen. Das Ergebnis zeigt, 
dass sich 21 Ortswehren für die Bestätigung des gemeinsamen Beschlusses entschieden 
haben. Eine Wehr würde sich für eine Abrechnung nach Übung und Einsatz aussprechen. 

Eine mögliche Umsetzung der Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsförderung auf Grundlage 
dieser Resultate wurde daraufhin erneut mit allen Wehrführungen im Rahmen einer Wehr-
führerdienstbesprechung beraten. Dabei wurde ein Arbeitskreis aus sechs Wehrführungen 
und dem Vorstand des Stadtfeuerwehrverbandes gebildet. Dieser Arbeitskreis hat alle As-
pekte bezüglich der Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsförderung noch einmal ausgiebig 
beraten und bewertet und ist zu folgendem Ergebnis gekommen:

Aufgrund der oben dargestellten Aspekte wird eine einfache Lösung mit geringem Verwal-
tungsaufwand angeregt. Die Bedenken bezüglich eines bürokratischen Mehraufwandes sind 
in den Ortswehren nicht unerheblich. 

Es wird daher empfohlen, die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nach Anzahl der 
aktiven Mitglieder jeder Wehr aufzuteilen. Als Grundlage hierfür könnte die Mitgliederstatistik 
mit Stand 31.12. des Vorjahres dienen. Um die Beteiligung der Mitglieder zu gewährleisten, 
müsste jede Wehr zwingend einen Beschluss ihrer Mitgliederversammlung über die genaue 
Verwendung dieser Mittel herbeiführen, welcher zu verschriftlichen ist. 

Durch die Stadtwehrführung würden gemeinsam mit dem Bereich Feuerwehr Vorgaben über 
Art und Umfang eines Verwendungsnachweises erarbeitet werden. Im kommenden Jahr 
würden dann alle Wehren die Umsetzung der Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsförderung 
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in Bezug auf ihre Wehr bewerten und ein abschließendes Resümee ziehen, das der Stadt-
wehrführung mitgeteilt wird. Mit diesen Erfahrungen könnte das Konzept bei Bedarf überar-
beitet werden.

Rechtlich handelt es sich bei dem Zuschuss an die Kameradschaftskassen um eine freiwilli-
ge Leistung der Hansestadt Lübeck. Durch die Kameradschaftskassen dürfen gemäß Brand-
schutzgesetz und der Satzungen der Kameradschaftskassen nur Ausgaben getätigt werden, 
die der Kameradschaftspflege dienen oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehr-
veranstaltungen erforderlich sind. So werden aus den Kameradschaftskassen beispielsweise 
die Kosten für Grillfeste, Weihnachtsfeiern oder gemeinsame Ausfahrten zumindest anteilig 
übernommen. Im Bereich der Kameradschaftspflege erzielen die Freiwilligen Feuerwehren 
neben der beabsichtigten Ehrenamtsförderung bspw. auch noch Einnahmen durch die 
Durchführung von selbstorganisierten Veranstaltungen sowie sonstige Zuwendungen, z. B. 
von Spendern oder durch fördernde Mitglieder. Kosten für gesetzliche Pflichtaufgaben der 
Freiwilligen Feuerwehren (z. B. Ausstattung und Ausbildung) werden auch weiterhin durch 
den städtischen Haushalt getragen.  

Mit einem Beschluss zu dieser Vorlage erledigt sich auch der Überweisungsauftrag 
VO/2023/12366 aus der Bürgerschaft vom 31.08.2023.

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen gemäß Haushaltsbegleitbeschlüssen für 2024 und 
2025 zur Verfügung.  

Anlagen:
Anlage 1 – finanzielle Auswirkungen

Senator Ludger Hinsen
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2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen   KONSUMTIV

Finanzielle 

Auswirkungen in € 2024 2025 2026 2027

Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

Aufwendungen -170.000,00 -170.000,00 -170.000,00 -170.000,00

Saldo Ergebnisplan -170.000,00 -170.000,00 -170.000,00 -170.000,00

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen -170.000,00 -170.000,00 -170.000,00 -170.000,00

Saldo Finanzplan -170.000,00 -170.000,00 -170.000,00 -170.000,00

2024 Ergebnisplan Finanzplan

Mittel veranschlagt X X Ergebnisplan Finanzplan

Zusätzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit Gesamtlaufzeit

Haushaltsbelastend X X X X

Haushaltsentlastend                           

Haushaltsneutral  

Haushaltsjahr Ergebnisplan

2024
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

Erträge:

(Mehr)

Erträge:

Aufwendungen:

(Mehr)

Aufwendungen:

111099 000.5421000 Versorgung

Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit

-170.000,00

Saldo Ergebnisplan -170.000,00

Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

Einzahlungen:

(Mehr)

Einzahlungen:

Auszahlungen:

(Mehr)

Auszahlungen:

111099 000.7421000 Versorgung

Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit

-170.000,00

Saldo Finanzplan -170.000,00

Anlage zur Vorlage vom 04.06.2024

VO-Nr.: 2024 / 13340

Bereich: 3.370 - Feuerwehr

Produkt: 126001 - Feuerwehr

Produktsachkonten

Produktsachkonten
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